




Ziel der Bundesregierung:
Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Deutschland
bis 2020 um 40 Prozent
bis 2030 um 55 Prozent
bis 2040 um 70 Prozent
bis 2050 um 80 bis 95 Prozent 
(jeweils bezogen auf das Basisjahr 1990)













2011
Seit dem 16. Juni 2011 
müssen alle Motoren die 
IE2-Norm erfüllen

2015
Ab dem 1.01.2015 
müssen alle 
Elektromotoren von 7.5 -
375 kW entweder die IE3 
Norm oder die IE2 Norm 
unter Verwendung eines 
Frequenzumrichters 
erfüllen

2017
Ab 2017 müssen alle 
Elektromotoren von 0.75 -
375 kW entweder die IE3 
Norm oder die IE2 Norm 
unter Verwendung eines 
Frequenzumrichters 
erfüllen

2020
Jährliche 
Energieeinsparungen 
von 135 TWh und 
einer jährlichen 
Reduktion der CO2

Emissionen um 63 
Millionen Tonnen











Bitte beachten Sie, dass die Richtlinie für Investitionszuschüsse zum Einsatz hocheffizienter Querschnittstechnologien 
zum 31.12.2018 außer Kraft getreten ist. Der Einsatz hocheffizienter Querschnittstechnologien wird aber 
weiterhin gefördert!
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte“ Förderung in die neue Richtlinie zur Förderung von 
Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt.
Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien“ werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“
wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien 
geöffnet.





Einsparung:
8.760 h/Jahr * 0,3 kW = 2.628 kWh / Jahr

8.760 h/Jahr * 0,3 kW * 0,10 € kWh = 262,80 Euro / Jahr

IE5 MGE Mod.J:  h = 92,7% IE3 Motor:  h = 89,2%

h 
P2Aufgenommene Leistung: P1 =

IE5 Motor:  P1 = 5,9 kW IE3 Motor:  P1 = 6,2 kW


























